
  

  

  

 
   
 

 

 

Gesundheits- und Sozialdepartement 

Veterinärdienst 

 

Tiere zur Schlachtung & Fleischkontrolle 

 

a) Grundsätzlich sind nur gesunde Tiere zur Schlachtung zugelassen 

b) Tiere sind in einer bewilligten Anlage zu schlachten.  Ausnahmen: 

- Schlachtung nicht transportfähiger, verunfallter oder kranker Tiere (Tö-

ten/Entbluten vor Ort) zwingend mit tierärztlichem Zeugnis. Weitere 

Schlachtarbeiten haben unverzüglich in einer bewilligten Anlage zu erfolgen 

- Schlachtung zur privaten häuslichen Verwendung (Hofschlachtung: Fleisch darf 

nicht an Dritte weitergegeben werden) 

c) Krank- und Unfallschlachtungen müssen bei gegebener Transportfähigkeit ins 

nächstgelegene Schlachthaus verbracht werden und sind umgehend zu schlachten. 

Als transportunfähig gelten insbesondere: 

 Tiere, die wegen Krankheit / Verletzung nicht aus eigener Kraft (ohne schmerz-

haftes Treiben) in das Transportmittel steigen oder dieses wieder verlassen 

können 

 Festliegende Nutztiere, auch jene, die nach Ausgrätschen nur unter starken 

Schmerzen gehen können 

 Tiere mit Knochenbrüchen, grossflächigen Wunden oder starken Blutungen  

 Tiere mit stark gestörtem Allgemeinbefinden 

 Tiere, welche offensichtlich unter anhaltend starken Schmerzen leiden 

 

d) Die zu schlachtenden Tiere sind Im Schlachtbetrieb rechtzeitig anzumelden 

e) Für Klauentiere muss ein Begleitdokument für Klauentiere ausgefüllt werden; Abwei-

chungen vom einwandfreien Gesundheitszustand sind zu vermerken: 

 Meldungen über Krankheit, Unfall (eventuell mit tierärztlichem Zeugnis) 

 Medikamenteneinsatz (Arzneimittelangabe), Absetzfristen 

 Ausserdem sind Veränderungen zu dokumentieren, wie z.B.  

Organvorfälle, Nabelbrüche, Schwellungen, Lahmheit usw. 

f) Für alle übrigen Tiere ist eine Gesundheitsmeldung beizulegen. Die unter e) aufge-

führten Angaben sind ebenfalls zu machen 

g) Gesetzlich vorgeschriebene Schlachttier-/ Fleischuntersuchungen erfolgen im 

Schlachtbetrieb 

h) Die amtliche Fleischkontrolle entscheidet über die Genusstauglichkeit 

 

 

 

Kontakt 

Veterinärdienst, Meyerstrasse 20, Postfach 3439, 6002 Luzern 

Telefon 041 228 61 35  

veterinaerdienst@lu.ch 

www.veterinaerdienst.lu.ch 
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https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/transport-und-handel/tiertransporte/begleitdokument.html
http://www.veterinaerdienst.lu.ch/

